
MITVERSCHULDENSEINWAND TROTZ
FESTSTELLUNGSURTEILS?!
Michael Peus

In der Regel umfasst die Rechtskraft des Feststellungsurteils nur die
haftungsbegründende Kausalität und nicht die haftungsausfüllende Kausalität.
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„PFUSCH AM BAU‟ ALS BEFANGENHEITSGRUND?
Michael Peus

Kräftige Ausdrucksweisen sind in der Baubranche nicht unüblich. Wird von einem
Sachverständigen eine Begutachtung mit dem ausdrücklichen Hinweis auf die
untechnische Ausdrucksweise als Pfusch bezeichnet, greift dies in der Regel nicht
die Partei an und rechtfertigt keine Ablehnung wegen Befangenheit.
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BEA-PFLICHT BEI FAXPROBLEMEN: BGH ZWEIFELT

https://schluender.info/mitverschuldenseinwand-trotz-feststellungsurteil/
https://schluender.info/mitverschuldenseinwand-trotz-feststellungsurteil/
https://schluender.info/schluender-info_pfusch-am-bau-als-befangenheitsgrund_ra-peus-20201014/
https://schluender.info/schluender_bea-pflicht-bei-faxproblemen-bgh-zweifelt_ra_peus/


Michael Peus

Für eine Faxübersendung müssen 30 Sekunden pro Seite gerechnet werden sowie
ein Sicherheitszuschlag von 20 Minuten. Ob ein Rechtsanwalt das beA-Postfach als
Alternative versuchen muss, bleibt hier offen, wobei der X. Zivilsenat daran Zweifel
äußert.
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BGH: ANFORDERUNGEN AN EINE UNTERSCHRIFT
Michael Peus

Die Unterschrift soll die Identifizierung des Urhebers der schriftlichen
Prozesshandlung ermöglichen und dessen unbedingten Willen zum Ausdruck
bringen, die Verantwortung für den Inhalt des Schriftsatzes zu übernehmen. Wann
aber diese Identifizierung möglich und die Unterschrift wirksam ist, hat der BGH
herausgearbeitet.
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DIE POSTAUSGANGSKONTROLLE IM ANWALTSBÜRO

https://schluender.info/schluender-bgh-was-ist-noch-eine-unterschrift_peus20191016/
https://schluender.info/schluender_postausgangskontrolle_peus_20191017/


Michael Peus

Selbst bei einem Anwaltsverschulden kann ein Anspruch auf Wiedereinsetzung
bestehen, wenn in der Kanzlei ein wirksamer Kontrollmechanismus organisiert ist,
wonach ein „nicht gänzlich ausschließbares Anwaltsversehen‟ bei gewöhnlichem
Geschäftsgang entdeckt wird.
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FRISTVERLÄNGERUNG KANN POSTALISCH
BEANTRAGT WERDEN, MUSS ABER BEGRÜNDET
SEIN
Michael Peus

Der Prozessbevollmächtigte darf darauf vertrauen, dass ein auf dem Postweg
versendeter Fristverlängerungsantrag innerhalb Deutschlands „von Werktag zu
Werktag‟ zugestellt wird. Allerdings darf er nicht auf Fristverlängerung hoffen,
wenn der Antrag nicht einmal rudimentär begründet ist.
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BEFANGENHEIT EINES GERICHTLICH BESTELLTEN
SACHVERSTÄNDIGEN WEGEN SEINER
VORPROZESSUALEN PRIVATGUTACHTERTÄTIGKEIT
FÜR EINE PARTEI

OLG Oldenburg, Beschluss vom 12.07.2012 — Aktenzeichen: 2 W 38/12

Leitsatz
Ist ein gerichtlich bestellter Sachverständiger vorprozessual in der selben
Angelegenheit für eine Partei als Privatgutachter tätig geworden, rechtfertigt dies
die Annahme der Besorgnis der Befangenheit des Sachverständigen, da
erfahrungsgemäß nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein Privatgutachter
dazu neigt, die Erwartungen seines Auftraggebers zu bestätigen.

Sachverhalt
In einem selbstständigen Beweisverfahren, in dem es um die mangelhafte
Ausführung von Putzarbeiten ging, hatte das LG einen Sachverständigen als
Gutachter bestellt, obwohl dieser bereits vorprozessual in dieser Angelegenheit für
das antragstellende Bauunternehmen tätig geworden war. Nachdem das LG den
Befangenheitsantrag gegen den Sachverständigen zurückgewiesen hatte, gab das
OLG Oldenburg der sofortigen Beschwerde gegen diesen Beschluss statt.

Entscheidung
Nachdem das OLG einleitend ausgeführt worden war, dass eine Besorgnis der
Befangenheit eines Sachverständigen bereits dann gegeben sei, wenn ein Grund
vorliege, der bei verständiger Würdigung Anlass für ein Misstrauen der Partei
gegenüber dem Sachverständigen rechtfertigen kann, machte das OLG deutlich,
dass dies dann der Fall sei, wenn ein Sachverständiger vorprozessual für eine
Partei als Privatgutachter tätig geworden sei, da nämlich erfahrungsgemäß nicht
ausgeschlossen werden könne, dass ein Privatgutachter dazu neigt, die
Erwartungen seines Auftraggebers zu bestätigen; zudem bestehe auch die Gefahr,
dass er bei seinem Gutachten die Angaben seines Auftraggebers ohne Weiteres
zugrunde lege.
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UMFANG DES AKTENEINSICHTSRECHTS BEI
VERFAHREN WEGEN
GESCHWINDIGKEITSÜBERTRETUNGEN

OLG Naumburg, Beschluss vom 05.11.2012 — Aktenzeichen: 2 Ss (Bz) 100/12

Leitsatz
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In Verfahren wegen Geschwindigkeitsübertretungen umfasst das Recht des
Verteidigers auf Akteneinsicht auch Bedienungsanleitungen des
Messgeräteherstellers.
Sachverhalt
Der Betr. war durch Urteil des AG wegen vorsätzlicher Überschreitung der
zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu einer Geldbuße von 200,00 € verurteilt
worden. Der vom Verteidiger des Betr. in der mündlichen Verhandlung gestellte
Antrag auf Aussetzung des Verfahrens wegen unzureichender Gewährung von
Akteneinsicht, insbesondere wegen fehlender Einsicht in die Bedienungsanleitung
des Geschwindigkeitsmessgerätes war zuvor vom Einzelrichter abgelehnt worden.
In der weiteren Rechtsbeschwerdeinstanz hatte der Betr. darauf hin mit seiner
Verfahrensrüge Erfolg.

Entscheidung
Das OLG Naumburg hat in dieser Entscheidung die Auffassung vertreten, dass der
Verteidiger im Rahmen eines Bußgeldverfahrens, das eine
Geschwindigkeitsüberschreitung zum Gegenstand hat, das Recht auf Akteneinsicht
in alle Unterlagen hat, die auch dem Sachverständigen zur Verfügung gestellt
werden. Dies folge schon aus dem Gesichtspunkt der Gewährleistung eines fairen
Verfahrens. Nur wenn dem Verteidiger alle Unterlagen zur Verfügung stehen
würden, die auch dem Sachverständigen zugänglich sind, sei es ihm möglich, das
Sachverständigengutachten auf seine Richtigkeit zu überprüfen. Vor diesem
Hintergrund sei es nicht ausreichend, den Verteidiger auf allgemein zugängliche
Sekundärliteratur zu verweisen, in denen die Funktions- und Bedienweise von
Geschwindigkeitsmessgeräten erklärt wird.

Persönliche Anmerkung
Seit langem beschäftigt die Rechtsprechung und Literatur der Streit um den
Umfang des Akteneinsichtsrechts — insbesondere in die Gebrauchsanweisung des
eingesetzten Messgeräts. Der kostenintensive Kauf der Gebrauchsanweisung beim
Hersteller der Messgeräte durch den Verteidiger kann keine Alternative sein. Es ist
deshalb zu begrüßen, dass mit dem Beschluss des OLG Naumburg eine
Entscheidung getroffen worden ist, aus der sich ergibt, dass das Recht auf
Akteneinsicht auch die Bedienungsanleitung des Messgerätes umfasst.
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AUFHEBUNG DER PKH-BEWILLIGUNG AUFGRUND
UNRICHTIGER ANGABEN DES ANTRAGSTELLERS
NACH § 124 NR. 2 ALT. 1 ZPO

BGH, Beschluss vom 10.10.2012 — Aktenzeichen: IV ZB 16/12

Leitsatz
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Für die Aufhebung der PKH-Bewilligung wegen vorsätzlicher oder aus grober
Nachlässigkeit gemachter Angaben des Antragstellers ist nicht Voraussetzung,
dass die Bewilligung gerade auf den Falschangaben beruht.

Sachverhalt
Dem Beklagten, der in der seinem PKH-Antrag beigefügten Erklärung über seine
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse angegeben hatte, dass er weder
über eigenes Einkommen noch über Vermögen verfüge, war durch Beschluss des
LG ratenfreie PKH bewilligt worden. Nachdem das Klageverfahren am Tage des
PKH-bewilligenden Beschlusses durch Vergleich zum Abschluss gebracht worden
war, wandte sich ca. 6 Monate später der Kläger an das LG mit der Anregung, die
PKH-Bewilligung wegen Falschangaben des Beklagten aufzuheben, was auch
sodann durch Beschluss des LG geschah. Dagegen erhob der Beklagte beim
zuständigen OLG sofortige Beschwerde mit dem Hinweis, dass seine
Falschangaben nicht kausal für die PKH-Bewilligung gewesen seien. Die sofortige
Beschwerde wurde seitens des OLG zurückgewiesen. Auch die zugelassene
Rechtsbeschwerde beim BGH hatte keinen Erfolg.

Entscheidung
Der BGH wies zunächst darauf hin, dass bislang in der Rechtsprechung und
Literatur die Beantwortung der Frage umstritten sei, ob die Aufhebung der PKH-
Bewilligung wegen absichtlich oder aus grober Nachlässigkeit gemachter falscher
Angaben nach § 124 Nr. 2 Alt. 1 ZPO voraussetze, dass die falschen Angaben des
Antragstellers konkret zu einer objektiv unrichtigen Bewilligung geführt haben.
Sodann beantwortete der BGH diese umstrittene Rechtsfrage dahingehend, dass
von § 124 Nr. 2 Alt. 1 ZPO nicht vorausgesetzt werde, dass die PKH-Bewilligung
konkret kausal auf den Falschangaben beruhe. Zur Begründung führte der BGH
aus, dass Wortlaut, Systematik, Entstehungsgeschichte und Gesetzeszweck des §
124 Nr. 2 Alt. 1 ZPO dafür sprechen würden, dass das Gericht die
Prozesskostenhilfebewilligung bei absichtlich oder aus grober Nachlässigkeit
gemachten falschen Angaben des Antragstellers auch dann aufgehoben werden
könne, wenn die Bewilligung nicht auf diesen Angaben beruht, sondern die
falschen Angaben jedenfalls generell geeignet erscheinen, die Entscheidung über
die Prozesskostenhilfe zu beeinflussen. Die genannten Regelungen würden nämlich
darauf beruhen, dass das Gericht im Bewilligungsverfahren, welches sich im
Interesse des Antragstellers an einer schnellen Entscheidung mit einer
Glaubhaftmachung der Bewilligungsvoraussetzungen begnüge, im besonderen
Maße auf ein redliches Verhalten des Antragstellers angewiesen sei. Begründe der
Antragsteller in vorwerfbarer Weise Zweifel an seiner Redlichkeit, erscheine es
deshalb angemessen, ihm die nachgesuchte finanzielle Unterstützung zu versagen,
weil ein summarisches Prüfungsverfahren dann nicht mehr möglich sei.

Persönliche Anmerkung
Diese Entscheidung des BGH ist bedenklich. Auch wenn der bewilligende
Prozesskostenhilfebescheid kein Verwaltungsakt im engeren Sinne ist, darf nicht
übersehen werden, dass die Rücknahme eines rechtswidrigen begünstigenden
Verwaltungsaktes wegen unrichtiger oder unvollständiger Angaben des
Begünstigten beispielsweise nach § 45 II 3 Nr. 2 SGB X voraussetzt, dass der



begünstigende Verwaltungsakt ganz konkret auf den Falschangaben beruht.
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ABLEHNUNG EINES SACHVERSTÄNDIGEN WEGEN
GESCHÄFTSBEZIEHUNG ZUR PARTEI

OLG Karlsruhe, Beschluss vom 11.04.2012 — Aktenzeichen: 14 W 46/11

Leitsatz
Nur intensive Geschäftsbeziehungen zwischen dem Sachverständigen und einer
Partei können einem Ablehnungsantrag wegen Besorgnis der Befangenheit
rechtfertigen.

Sachverhalt
Im Rahmen eines Rechtsstreits, in dem der Kläger von der beklagten Versicherung
aus Anlass eines Verkehrsunfalls wegen erlittener Verletzungen einen
Erwerbsausfallschaden verlangte, wurde vom Gericht ein Sachverständiger mit der
Erstellung des notwendigen neurologischen Gutachtens beauftragt, der im Vorjahr
der Beauftragung zwölf Aufträge (von insgesamt 1608) von der beklagten
Versicherung erhalten hatte. Dies nahm der Kläger zum Anlass, einen
Befangenheitsantrag zu stellen.

Entscheidung
Das OLG Karlsruhe hat in diesem Beschluss die Auffassung vertreten, dass nur
intensive Geschäftsbeziehungen zwischen dem Sachverständigen und einer Partei
einen Ablehnungsgrund darstellen können. Allein der Umstand, dass ein
Sachverständiger in einem nicht ins Gewicht fallenden Umfang in der
Vergangenheit für einen Versicherer tätig geworden sei, könne nicht die Annahme
rechtfertigen, dass eine wirtschaftliche oder sonstige Abhängigkeit zu befürchten
sei, die einen Ablehnungsgrund begründe. Im Hinblick auf die im vorliegenden Fall
in keiner Weise ins Gewicht fallende frühere Tätigkeit sei noch nicht einmal der
Sachverständige dazu gehalten, bei Annahme des Gutachtenauftrags diese übliche
Gutachtentätigkeit aus seiner Vergangenheit offen zu legen.

Persönliche Anmerkung
Diese Entscheidung des OLG Karlsruhe kann nur bedingt überzeugen. Nach
diesseitiger Auffassung muss der Sachverständige bei einer solchen
Fallkonstellation sehr wohl verpflichtet sein, diese vorausgegangene
Gutachtertätigkeit zu einer Partei bei Annahme des Gutachtenauftrags offen zu
legen, um der anderen Partei zumindest Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
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